
 

12450/13    mh  
 DG B 4B DE 
 

  

RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION 

 Brüssel, den 17. Juli 2013 
(OR. en) 

  

12450/13 
 
 
 
 

  
DENLEG 84 
SAN 280 

 
ÜBERMITTLUNGSVERMERK 
Absender: Europäische Kommission 
Eingangsdatum: 12. Juli 2013 
Empfänger: Generalsekretariat des Rates 
Nr. Komm.dok.: D026721/01 
Betr.: VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION vom XXX zur 

Berichtigung der ungarischen Sprachfassung der Verordnung (EU) Nr. 
1129/2011 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 
1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine 
Liste der Lebensmittelzusatzstoffe der Europäischen Union 

  

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument D026721/01. 

 

Anl.: D026721/01 

122554/EU XXIV. GP
Eingelangt am 24/07/13



 

DE    DE 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION 

 

Brüssel, den XXX  
D026721/01 
[…](2013) XXX draft 

  

VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Berichtigung der ungarischen Sprachfassung der Verordnung (EU) Nr. 1129/2011 
zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Liste der Lebensmittelzusatzstoffe der 

Europäischen Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
 



 

DE 2   DE 

VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Berichtigung der ungarischen Sprachfassung der Verordnung (EU) Nr. 1129/2011 
zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Liste der Lebensmittelzusatzstoffe der 

Europäischen Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe1, insbesondere auf Artikel 10 und 
Artikel 30 Absätze 1 und 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die ungarische Sprachfassung der Verordnung (EU) Nr. 1129/2011 der Kommission2 
enthält mehrere Fehler, die berichtigt werden sollten. Die anderen Sprachfassungen 
sind nicht betroffen. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 1129/2011 sollte daher entsprechend berichtigt werden. 

(3) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der 
Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit und weder das Europäische Parlament noch der Rat haben ihnen 
widersprochen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Betrifft nur die ungarische Sprachfassung. 

                                                 
1 ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 16. 
2 ABl. L 295 vom 12.11.2011, S. 1. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
  




